
Noch verkehrter hat nach unſerer Meinung Fortunatus durch2. Roch vertehrter hat nach unſerer Meinung Fortunatus durch

Nichtertheilen der Abſolution gehandelt. Der Rath des hl. Alphonſus

über einen nichtdisponirten Sünder anſtatt der Abſolutionsformel

ein anderes Gebet zu ſprechen, wenn man ihn über den Grund der

Abſolutions⸗Verweigerung nicht aufklären darf) bezieht ſich nur auf

den Fall, daſs die infolge ſträflicher Verſchwiegenheit vorhandene

Indispoſition (der hl. Lehrer redet von dem obenerwähnten bei den

Beichten der Sponsi leicht vorkommenden Caſus) vollkommen gewiſs

iſt. Dieſe Gewiſsheit kann aber Fortunatus im gegebenen Falle nicht

haben, weil ein Vergeſſen dieſer mit der Zunge begangenen, wenn

auch an und für ſich ſehr ſchweren Sünde immerhin möglich iſt.

Man darf nur bedenken, wie wenig die Zungenſünden auch von

ſonſt gewiſſenhaften Menſchen beachtet werden. Auch der Fall wäre

nicht undenkbar, daſs der Pönitent infolge eines irrenden Gewiſſens

ſeinen malitiöſen Rath nicht für ſchwer ſündhaft gehalten hat, z. B.

bei etwaiger propter imbecillitatem ex parte viri vorhandenen

impotentia réelativa.!) Mögen dieſe und ähnliche Zweifel immerhin

wenig begründet ſein, für Fortunat hätte im gegebenen Falle ein

jeder derſelben genügen ſollen, um die von einigen Theologen

empfohlene Methode der Abſolutions⸗Verweigerung nicht in Anwen⸗

dung zu bringen.

Umſomehr, als ſelbſt in dem Falle, daſs der

Beichtvater unter geſchilderten Umſtänden vollſtändige Gewiſsheit

über die Indispositio des Pönitenten hätte, viele und bewährte

Auctoren ſich gegen die Nichtertheilung der Abſolution ausſprechen

und für Spendung derſ

elben in der That gewichtige Gründe Haaheut

gemacht werden können.

St. Florian.

Profeſſor Dr. Johann A erte

VII. (Negative Cooperation zu einem Brandſchaden

und Reſtitutionspflicht.) Cajus bemerkt zufällig von ſeiner

Wohnung aus, wie ſein Nachbar um Mitternacht in die Scheune

ſchleicht, dort ein Bündel Stroh anzündet und ſchnell in die Wohn⸗

ſtube zurückkehrt. Da deſſen Gehöft in äußerſt baufälligem Zuſtande

iſt, ſo wird dem Cajus ſofort klar, daſs jener es niederbrennen will,

um es mit der Verſicherungs-Summe wieder neu aufzubauen. Aber

auch das Gehöft des Cajus, das unmittelbar an jenes angrenzt, iſt

baufällig und hoch verſichert. Schon längſt hat er gewünſcht, es

möchte — freilich ohne ſein Zuthun — abbrennen. Jetzt, denkt er,

iſt die Gelegenheit dazu gekommen; deshalb verhält er ſich ruhig,

bis er das Feuer in der Nachbarſcheune ſich ausbreiten und zum

Dache hinaufbrennen ſieht. Erſt dann macht er Alarm. Trotz der

ſchleunigen Hilfe werden die Gehöfte des Nachbarn und des 1

—

) Vgl. Binder⸗Scheicher, Eherecht p. 24, Anmerk. 1.Nichtertheilen der Abſolution gehandelt. Der Rath E Alphonſus
Uber einen nichtdisponirten Sünder anſtatt der Abſolutionsformel
eln anderes Gehet zu ſprechen, wenn man ihn über den Grund der
Abſolutions⸗Verweigerung nicht aufklären dar bezieht ſich Nur auf
den Fall, daſ die infolge ſträflicher Verſchwiegenheit vorhandene
Indispoſition (der Lehrer redet dem obenerwähnten bei den
Beichten der Sponsi leicht vorkommenden Caſus) vollkommen gewiſs
iſt leſe Gewiſsheit kann aber Fortunatus Im gegebenen Falle nicht
haben, weil Ein Vergeſſen dieſer mit der unge begangenen, wenn
auch an und für ſich ſehr ſchweren Sünde immerhin möglich iſt.
Man dar nur edenken, wie wenig die Zungenſünden auch von
ſonſt gewiſſenhaften enſchen beachtet werden. Auch der Fall wäre
nicht undenkbar, daſs der öniten nfolge EI irrenden Gewiſſens
ſeinen malitiöſen Rath nicht für ſchwer ſündha gehalten at, 3
bei etwaiger Propter imbecillitatem VITII vorhandenen
impotentia Elativa. ) Mögen leſe und ähnliche weiſe immerhin
wenig begründet ſein, für ortuna Im gegebenen Falle ein
jeder derſelben genügen ollen, die von einigen Theologen
empfohlene Methode der Abſolutions⸗Verweigerung nicht H nwen⸗
dung 3u bringen. Umſomehr, als ſelbſt In dem L daſs der
Beichtvater Inter geſchilderten Umſtänden vollſtändige Gewiſsheit
über die Indispositio des Pönitenten hätte, viele und ewährte
Auctoren ſich die Nichtertheilung der Abſolution ausſprechen
und für Spendung derfelhen n der That gewichtige Gründe geltendgemacht werden önnen.

St Florian. Profeſſor 1 Johann Ackerl.

VII Cooperation 3 einem Brandſchaden
und Reſt

Utionspflich Cajus emer zufällig von ſeiner
ohnung aus Vle ſein Nachbar —um Mitternacht In die Scheune
chleicht, dort ein Bündel Stroh anzündet und ne I die Wohn⸗
Ube zurückkehrt. Da deſſen Gehöft mn äußerſt baufälligem Zuſtande
iſt, wird dem aju ſofor klar, daſs ＋

jener eS niederbrennen will,

ES mit der Verſicherungs-Summe wieder aufzubauen. Aber
auch das Gehöft de ajus, das Unmittelbar an jenes angrenzt, iſt
baufällig und hoch verſichert. Schon längſt hat EL gewünſcht, es
möchte freilich ohne ſein Zuthun abbrennen. Jetzt, en Eu,
iſt die Gelegenheit dazu gekommen; deshalb verhält EL ſich ruhig,
bis das Feuer II der Nachbarſcheune ſich ausbreiten und zum
Dache hinaufbrennen e Erſt dann macht er Alarm. Trotz der
ſchleunigen werden die ho  6 de  8 Nachbarn und aju

) Vgl. Binder⸗Scheicher, Eherecht 24, umer



119
eingeäſchert. Da die Urſache des Brandes nicht entdeckt wird, erhalten
elde hohe Verſicherungs⸗Summen. Cajus ſucht ſein Gewiſſen damit
3u beruhigen, daſs EL ich ſagt: das Feuer ſei ohne ſein Zuthun
angelegt, Und überdies ware der Brandſchaden ganz In der jetzigen
Weiſe ausgefallen, auch Enn ELr die Entſtehung desſelben nicht ge⸗
ſehen 4 Doch legt er den Sachverhalt ſeinem Beichtvater vor,
der ihn verpflichtet: die erhaltene Verſicherungsſumme reſti

2

2
tuiren Und den Brandſtifter Jul Anzeige zu bringen, widrigenfalls
EU auch für deſſen Gehöft reſtitutionspflichtig ſei Da ſich azu
nicht verſtehen will, wird EL ohne Abſolution entlaſſen. Quid ad rem?

Caju  8 hat ſich Wi zug auf den ſtattgehabten Brand der
negativen Cooperation ſchuldig gemacht, indem nicht ofort
als die Brandſtiftung emerkte, durch perſönliche Einſchreiten
und ilferufen dieſelbe verhindert reſp zu verhindern eſucht hat
Es gibt eine dreifache negative Mitwirkung: a mutus. wenn man

gegen ein beabſichtigtes Unrecht einen Widerſpruch erhebt;
Obstans. bvenn man gegen ein beabſichtigtes Unrecht keinen Wider⸗
ſtand leiſtet; manifestans. Man eine drohende Gefahr
dem Bedrohten oder eine ſchon vollbrachte That und den ater der
ſelben dem cCompetenten Gerichte nicht anzeigt

Die negative Mitwirkung kann zwar an und für ſich nicht
Im eigentlichen Sinne Urſache einer Rechtsverletzung
genannt werden, und E deshalb an ſich auch keine Re⸗
ſtitutionspflicht. Jedoch kann ſie ſelbſt Unter Umſtänden
zur Ungerechtigkeit werden, und dies iſt der Fall, eine
ſtriete Gerechtigkeitspflicht beſtand, das Unrecht ver
hüten und 1 doch nicht verhütet wurde, obgleich ES Sine Droprio
gravi inecomm0Odo dem Betreffenden abgewendet werden konnte
Dieſe Gerechtigkeitspflicht entſpringt gewöhnlich aus einem Contracte
oder Quaſicontracte, den eingegangen I dieſem Falle
entſteht aus der negativen Cooperation regelmäßig Erſatzpflicht.4

Audraſhut 2 di Unache des Brandes nicht entdeckt Wd erhalten

beide hohe Verſicherungs⸗Summen. Cajus ſucht ſein Gewiſſen damit

zu beruhigen, daſs er ſich ſagt: das Feuer ſei ohne ſein Zuthun

angelegt, und überdies wäre der Brandſchaden ganz in der jetzigen

Weiſe ausgefallen, auch wenn er die Entſtehung desſelben nicht ge⸗

ſehen hätte. Doch legt er den Sachverhalt ſeinem Beichtvater vor,

der ihn verpflichtet: a) die erhaltene Verſicherungsſumme zu reſti⸗

tuiren und b) den Brandſtifter zur Anzeige zu bringen, widrigenfalls

er auch für deſſen Gehöft reſtitutionspflichtig ſei.

Da er ſich dazu

nicht verſtehen will, wird er ohne Abſolution entlaſſen. Quid ad rem?

1. Cajus hat ſich in Bezug auf den ſtattgehabten Brand der

negativen Cooperation ſchuldig gemacht, indem er nicht ſofort,

als er die Brandſtiftung bemerkte, durch perſönliches Einſchreiten

und Hilferufen dieſelbe verhindert reſp. zu verhindern geſucht hat.

Es gibt eine dreifache negative Mitwirkung: a) mutus, wenn man

gegen ein beabſichtigtes Unrecht keinen Widerſpruch erhebt; b) non

obstans, wenn man gegen ein beabſichtigtes Unrecht keinen Wider⸗

ſtand leiſtet; e) non manifestans, wenn man eine drohende Gefahr

dem Bedrohten oder eine ſchon vollbrachte That und den Thäter der⸗

ſelben dem competenten Gerichte nicht anzeigt.

Die negative Mitwirkung kann zwar an und für ſich nicht

im eigentlichen Sinne Urſache einer Rechtsverletzung

genannt werden, und erzeugt deshalb an ſich auch keine Re⸗

ſtitutionspflicht. Jedoch kann ſie ſelbſt unter Umſtänden

zur Ungerechtigkeit werden, und dies iſt der Fall, wenn eine

ſtriete Gerechtigkeitspflicht beſtand, das Unrecht zu ver⸗

hüten und es doch nicht verhütet wurde, obgleich es sine proprio

gravi incommodo von dem Betreffenden abgewendet werden konnte.

Dieſe Gerechtigkeitspflicht entſpringt gewöhnlich aus einem Contracte

oder Quaſicontracte, den man eingegangen hatte.

In dieſem Falle

entſteht aus der negativen Cooperation regelmäßig Erſatzpflicht.

2. Wenden wir dieſe Principien auf Cajus an, ſo iſt er offen⸗

bar in zwei Beziehungen: non obstans et non manifeéstans negativer

Cooperator. Es fragt ſich nun, ob er durch ſeine Cooperation eine

ſtricte Gerechtigkeitspflicht verletzt hat. a) War er zunächſt rechtlich,

d. i. contraetlich verpflichtet, die Brandſtiftung gleich in ihrem Ent⸗

ſtehen nach Kräften — durch Hilferufe und perſönliches Eingreifen

— zu verhindern, oder nicht? Wenn wir die Handlung des

Nachbarn allein und abſolut für ſich ins Auge faſſen, ſo hatte Cajus

keine Rechtspflicht, zu verhindern, daſs jener ſein Gehöft einäſchere.

Weder Amt noch Beruf legte ihm die Pflicht auf, das Hab und

Gut ſeines Nachbarn zu hüten. Allein ſein Hof grenzt unmittelbar

an den des Nachbarn. Entſteht nun Feuersfahr auf dem Nachbar⸗

hofe, ſo wird dadurch naturgemäß auch der angrenzende Hof in Mit⸗Wenden wir dieſe Principien auf Cajus an, ſo iſt E Oſfen

2
bar in zwei Beziehungen: Obstans t 0 manifestans negativer
Cooperator. Es rag ſich 7 ob Er durch ſeine Cooperation eine
ſtricte Gerechtigkeitspflicht verletzt hat War EL unächſt rechtlich,

contraetlich ver  1  Et, die Brandſtiftung gleich in hrem Ent⸗
ſtehen nach Kräften durch Hilferufe und perſönliches Eingreifen

verhindern, oder NI t17 Wenn wir die Handlung des
Nachbarn allein und abſolut für ſich ins Auge faſſen ſo Cajus
keine Rechtspflicht, 3u verhindern, daſs jener ſein Gehöft einäſchere.Weder Amt noch Beruf egte HHm die Pflicht auf, das Hab und
Gut ſeines Nachbarn 3u hüten Allein ſein Hof renzt unmittelbar

den des Nachbarn. Entſteht nun Feuersfahr auf dem Nachbar⸗
hofe, ⁰ wird dadurch naturgemäß auch der angrenzende Hof mn Mit
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leidenſcha Doch bringt auch dieſer Umſtand noch keine
Rechtspflicht für ajus, die Gefahr nach Kräften abzuwenden, wenn
er unbeſchränkter Herr ſeine Hofe iſt, und er durch Zu
aſſung der Gefahr keinem Andern SchadenN Afügt, den
en verhindern echtlich verpflichtet war. un hat Cajus
ſein Gehöft verſichert. Die mit der Feuerſocietät eingegangene
Verſicherung iſt ein COntrae  US8 onerosus. durch welchen
ET ſich verpflichtet hat, wie ein 7* umſichtiger Hausvater jede

ihm N 9 Feuersgefahr von ſeinem Gehöfte abzu⸗
wenden und nach Kräften 3u verüten, enn Er ö rechtlichen Anſpruchauf Schadenerſatz genießen ill

Dieſe echtlich Verpflichtung 9e Aus der Natur des Verſicherungs⸗
Contractes hervor, und entſpricht dem L und der Billigkeit.
Folglich muſste Cajus die ſeinem Gehöfte ſo nahe drohende Feuers⸗
gefahr ofort als ELr ſie bemerkte, 3u erſticken en, muſste
ſofort eingreifen, als ”. das Feuer emerkte, und durfte das euer
nicht erſt ſich greifen und hoch kfommen aſſen Infolge ſeines
Zögerns und abſichtlichen Wartens hat Er demnach Ungere 3t
gehandelt, indem den Vertrag geſündigt hat, den
43 mit der Societät eingegangen.

ch Folgen ſich Cajus durch dieiſt 5 erwägen, wel
Verletzung ſeiner Rechtspflicht 3 hat Eu die Brand⸗
ſtiftung emerkte, bar ihm klar, welche Gefahr daraus ſeinem
Gehöfte erwachſen würde Ja, Er war innerlich froh daſs eine ſolche
Gefahr eingetreten war Der Erfolg hat ſeine Wahrnehmung be⸗
ſtätigt, indem ſein mit abgebrannt iſt Kann daraus ajus
trotzdem, daſs er nicht ſofort die Gefahr durch ſein Eingreifen im
Keime erſtickt oder wenigſtens nach Kräften zu erſticken erſucht hat,
rechtlichen Anſpruch auf die Entſchädigungsſumme von Seiten der
Feuerſocietät machen? Im allgemeinen i ſt 14 rage 3u ver
neinen. Hier gilt eben der Satz: „dO. Ut des“ Er hat durch ſeine
Schuld wiſſentlich und abſichtlich eine weſentliche Bedingung
des ‘

oſſenen Contractes nicht erfüllt; folglich hat
Cn ſeinen Rechtsanſpru auf Entſchädigung der W

ſellſchaft verwirkt, aher muſs die erhaltene Summe
reſtituieren. Doch Um dem Cajus volles Recht angedeihen zu
laſſen ird auf obige rage eine Diſtinction nothwendig ſein. Würde

durch ſein ſofortiges Eingreifen die Brandſtiftung vereitelt haben,
bder (  6 PL wenigſtens dadurch die Ge ahr von ſeinem Gehöfte
abgewendet, ſo gilt die vorbeſagte Entſcheidung: daſs EL jede Berech  E
tigung auf Entſchädigung verloren. Würde E aber trotz ſeines
ſofortigen Eifers das Euer nicht haben löſchen, die Ge⸗
fahr nicht 0  en beſeitigen oder einſchränken können, ſo
behält ſeinen nſpru auf Entſchädigung. Es iſt



alſo wohl 3 unterſuchen, ob as Feuer ſo angeleg iſt, daſs ſich
Urch naheliegende hrennbare Stoffe hat ſofort können ausbreiten
oder nicht; und 1e nach der Wahrſcheinlichkeit und dem gewöhnlichen
Gange der Dinge wird das PrO oder COntra für Aju ausfallen.
Iſt viel 1⁰ II der Scheune Und an der urſprünglichen euer⸗
ſtätte geweſen, ⁰ reitet ſich bei dem Luftzuge, der II der Scheune
3u ſein pflegt, das euer mit Blitzesſchnelle aus daſs ein ein⸗
zelner Menſch nichts dagegen ausrichten kann. Nd bei ⁰
fortigem Feueralarm auert S immer eine Zeit, ehe thätige
Hilfe ommt, beſonders zul Zeit der Mitternacht, 10 die Menſchen
II tiefem Schlafe liegen Kann daher nicht feſtgeſtellt werden,
daſs Aju ur ſeine ſofortige Hilfeleiſtung die Feuersgefahr würde
abgewendet oder Unterdrückt haben, ſo Iſt derſelbe berechtigt, die Ent
ſchädigung der Ver ſicherungs⸗Geſellſchaft anzunehmen und 3u
behalten.

iernach ſt alſo das *  EI des Beichtvaters Iu Bezug auf
die Reſtitutionspflicht det Caju 3u modificiren. Dagegen ſind die
Entſchuldigungsgründe, womit Aju ſein Ewiſſen V beſchwichtigen
ſu 3u verwerfen. Denn darauf kommt CS hier nicht Uun, daſ da
Euer ohne ſein Zuthun ngele ſt, und daſs der Schaden ent  2  2
ſtanden wäre, auch pbvenn die Urſache desſelben nicht 9e
ehen hätte, ſondern darauf, was Er 106 6 1 II Un  „ thun
rechtlich ver  et Wwar, und was EL durch Eun ſofortiges
pflichtmäßiges Eingreifen ausgeri  tet hätte.

3 Was die zweite Art der negativen Cooperation mani⸗
féstans“ ngeht, ſo iſt S klar, daſs enn Cajus den Nachbar zuu
Anzeige bringt, derſelbe u Strafe verurtheilt und zur Reſtitution

die Feuerſocietät herangezogen wird Wir ſtehen demnach vor
der rage: iſt Cajus verpflichtet, den Nachbar anzuzeigen, 0 daſs
durch Vernachläſſigung dieſer Pflicht für ihn das 0nuS
restituendi damnum an Stelle des Brandſtifters ent
ſteht? Die Antwort ergibt ſich Aus folgender ege „Regula Céet.

＋
Sit hujusmodi: gul 1oquitur. auxiliatur. Pevelat.

verbo. gul negative gerit. 81 Ossit 6 1 deéebeat EU=361 A damnum impedire. péeccat. II III N A 0 0 4 III 1
I Si sine notabili incommodo Ossit guidem.

Sed X justitia debeat. 3860 Solum Caritate. EStO.
péccet. téenetur a 0 FPEStItüutioneni.“ Tamburinf
tract. VI E koöommt alſo darauf An, 0b Cajus eine rechtliche Verpflichtung (1 COntractu. quasicontractu. Oofficio) hat,den Nachbar 3u denuncieren. Nur Iu dieſem Falle würde EU Undie Unterlaſſung der Anzeige die justitia COmnmutativa verletzen, aus
der allein die Reſtitutionspflicht entſpringt: 7 datur Obligatiorestitutionis 18/ EN ViOlatione juris Stricti. justitiae COmmu-
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tativae.“ Gury de restit. n. 627. Prine. III. Dasſelbe ergibt ſich
Aus Gury de Statib P ˙7 27 „Nemo tenetur 8X
justitia SpoOnte 8 0fferre ad téstificandum.“ wozu Ballerini
bemerkt Intellige EV justitia COommutativa, nis tamen sermo Sit
de I1Ilis gul 4 141610 téenentur aCCUSaTre  . Confer Lig.

264 Navar. In Man 1 II 2 Aus dem Verhältniſſe,
In welchem Cajus zum Nachbar und Zur Brandſtiftung ſteht, ergibt
ſich Nun, daſs weder officiell noch contractlich verpflichtet
iſt, die Brandſtiftung zul Anzeige 3u bringen. Nicht officiell: da Er
fein derartiges Amt bekleidet nicht contraetlich: da der Ontraet,
den EL mit der Verſicherungs-Geſellſchaft bezüglich ſeines Ho
eingegangen, nicht die Tragweite hat noch Aben kann, daſs Er Uch
diejenigen ul Anzeige bringt, die abſichtlich und böswillig ſein Ge⸗
höft anzünden oder Iu Feuersgefahr bringen. Dieſer Contract ver
pflichtet ihn NUl, daf P nicht durch eigene Schuld Feuers⸗
gefahr herbeiführt.

Aber verpflichtet hn nicht die Sorge für das Gemein—
wohl zuT Anzeige, indem Ein Brandſtifter offenbar als gemein⸗
gefährlich 3 betrachten iſt? Allerdings; allein da dieſe flicht aus
der justitia Iegalis entſpringt, „quia 8 E Iegali zustitia
téeneétur Drospicere inéolumitati Otius (Gury raGC de Stat
parti. 2 01ta ˙ zie EL ſich aus der Unterlaſſung dieſer
Ich kein 0nu réstitueéndi Fu Folglich kann Cajus Beicht⸗
vater nicht deshalb 5  Ur Reſtitution de Schadens angehalten werden,
den der Nachbar als Brandſtifter angerichtet hat, Er den⸗
elben nicht zuu Anzeige bringen will

Schließlich muſs noch olgendEr Punkt berückſichtigt werden
Geſetzt den Fall, der Bran  ER würde bekannt und zur Reſtitution
des geſammten Brandſchadens herangezogen; könnte Cajus ſeine Ver⸗
ſicherungs⸗-Summe auch in dem 6 behalten, wenn eS feſtſtände,
daſs EL durch ſein Zögern die Gefahr auf ein Gehb geleitet
hätte? d denn iſt als 500Perator negativus nur in
letzter Inſtanz verpflichte ur Reſtitution, und tritt erſt dann
die Reſtitutionspflicht an ihn heran, venn der eigentliche damni-
164t0T positivus nicht reſtituirt. Gury ad de justitia 702².
Princip. II: Liguori 80: 40mo apost. 1 60

Beuren. Pfarter IDI Adam iehe
(Schadloshaltung einer Magd.) In Steiermark

kommt ES vor, daſs, wenn Dienſtboten aufgenommen werden, iber
den 3u verabreichenden Lohn gar nicht verhandelt wird. Bertha, eine
geſunde kräftige Magd, erhielt am Jahre

ſchluſs von ihrem, vie ſie
ſagt, geizigen Bauern, bloß Erboſt darüber, nimmt ſie ſelbſt
ein hübſches Stück Leinwand, doch nicht gar urz zu kommen.


